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A.



Fragestellung Durch den Klimawandel kommt es in vielen Siedlungsgebieten zu stärkeren und häufigeren Regenereignissen als sie bisher vorhergesehen und mit den vorhandenen baulichen Mitteln bewältigt wurden. Dies wirkt sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Lebensbedingungen in den Städten und Gemeinden aus.1 Neben überraschend starken Überflutungsereignissen im Zusammenhang mit der Überlastung vorhandener Abwasseranlagen, wie der Kanalisation, kommt es vermehrt auch fernab von Gewässern zu „urbanen Sturzfluten“, für die Vorsorge getroffen werden muss. Zentraler Aspekt dieses Forschungsvorhabens ist aus fachlicher Sicht die „Oberfläche“ von Siedlungsgebieten stärker zu nutzen, um so ein differenzierteres System zur Aufnahme von Niederschlagsmengen zu etablieren (Stichwort „Schwammstadt“). Aufbauend auf den im fachlichen Teil priorisierten Handlungsfeldern, untersucht dieses Rechtsgutachten die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Überflutungsvorsorge vorhanden sind oder vorhanden sein müssten und die sich hieraus ableitenden Instrumente, mit denen die erforderlichen Maßnahmen rechtlich umgesetzt und abgesichert werden können.



B.



Klärung der Rechtslage I.



Rechtliche Rahmenbedingungen der Überflutungsvorsorge Neben der begrifflichen Klärung des Begriffs der „Überflutungsvorsorge“ ist zu untersuchen, ob und in welchem Umfang ein Rechtsrahmen hierfür besteht.



1.



Begriff der Überflutungsvorsorge Die Überflutungsvorsorge dient dazu die Gefahr, die von seltenen und außergewöhnlichen Starkregenereignissen insbesondere für Menschen und Sachwerte ausgeht, zu ermitteln, zu bewerten und abzuschwächen, soweit dies möglich und verhältnismäßig ist. Ziel ist also ein System, mittels dessen große Mengen an Niederschlagswasser u.a. aufgefangen, abgeleitet, gelenkt und beseitigt werden sollen. Den Begriff der Überflutungsvorsorge in diesem Verständnis gibt es dabei weder explizit im Wasserhaus-



1



Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vom Bundeskabinett am 17. Dezember 2008 beschlossen, http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/das_gesamt_bf.pdf, Zugriff 14. November 2011.
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haltsgesetz, noch in den Landeswassergesetzen. Von der Zweckvorstellung her, Überschwemmungen und damit Schäden abzuwenden, ist die Überflutungsvorsorge der Hochwasservorsorge ähnlich, hiervon aber abzugrenzen (näher unter 2.). Wie nachfolgend gezeigt wird, gehört die Überflutungsvorsorge zum Komplex der Niederschlagswasserbeseitigung und bildet damit wiederum einen Teil der Abwasserbeseitigung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG (näher unter 3.). Aufgrund der Ausrichtung als Anpassungsstrategie an das sich durch den Klimawandel verschärfende Gefahrpotential von Starkniederschlägen, beschränkt sich allerdings die Aufgabe der Überflutungsvorsorge nicht auf das Wasserrecht. Sie ist vielmehr auch planungsrechtlich als Teil der Klimaanpassung relevant. Insbesondere das Bauplanungsrecht bietet in Folge der Fortentwicklungen durch die BauGB-Klimanovelle 20112 Anknüpfungspunkte. Die Zielvorstellung der Novelle war eine klimagerechte Entwicklung des Städtebaurechts und so umfasst die Neuregelung in § 1a Abs. 5 BauGB neben Maßnahmen zum Klimaschutz ausdrücklich auch solche Maßnahmen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen.3 Hierzu dienen insbesondere die Möglichkeiten zur Festsetzung von Vorsorgeinstrumenten in Bauleitplänen (siehe unten zu den Instrumenten der Überflutungsvorsorge).



2.



Überflutungsvorsorge in Abgrenzung zur Hochwasservorsorge Hochwasserüberflutungen und solche aufgrund von Starkregenereignissen sind sich zwar dem Anschein nach – nicht nur mit Blick auf vollgelaufene Keller – ähnlich. Doch sind sie dadurch abzugrenzen, dass nach der gesetzlichen Definition ein „Hochwasser“ eine zeitlich begrenzte Überschwemmung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land durch oberirdische Gewässer oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser darstellt (§ 72 WHG).



2



Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden v. 22.07.2011 (BGBl. I 1509); Gesetzentwurf (BauGB-Klimanovelle 2011) v. 06.06.2011, BT-Drucks. 17/6076, in Kraft getreten am 30.07.2012.



3



Bunzel, Das Planspiel zur BauGB-Novelle 2011 – Neuerungen für eine klimagerechte Stadtentwicklung (ZfBR 2012, 114); S. 116.
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Überflutungen bei Starkregenereignissen haben unterschiedliche Faktoren. Hauptsächlich rühren sie aber daher, dass große Niederschlagsmengen nicht mehr vom Boden und insbesondere der Kanalisation aufgenommen werden und sich so insbesondere entsprechend der Geländetopographie ansammeln und gerade in Niederungen Schäden verursachen können. „Überflutungen aus Abwassersystemen“ sind zwar von der Hochwasserdefinition in der Hochwasserrahmenrichtlinie4 erfasst (Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2007/60/EG), doch ermöglicht die Hochwasserrahmenrichtlinie den Mitgliedstaaten die Abweichung, diese Überflutungen auszuschließen.5 Der deutsche Gesetzgeber hat von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und Überflutungen aus Abwassersystemen vom Begriff des Hochwassers ausgenommen, ohne dies weitergehend zu erläutern.6 In der Kommentarliteratur wird dieses Vorgehen damit begründet, dass den Abwasserbeseitigungspflichtigen auch die nötigen Maßnahmen zur präventiven Gefahrenabwehr vor derartigen Überschwemmungen obliegen und damit nicht das Bedürfnis nach Einbeziehung in den Regelungsbereich für Hochwasserrisiken besteht.7 Aufgrund des fehlenden Gewässerbezugs greifen für die Überflutungsvorsorge damit u.a. weder die gesetzlichen Anforderungen zur Erstellung von Gefahrenkarten, Risikokarten (§ 74 WHG) bzw. Risikomanagementplänen (§ 75 WHG), noch die rechtlichen Einschränkungen und Anforderungen im Bezug zu Überschwemmungsgebieten an oberirdischen Gewässern (§ 76 WHG) und auch nicht die besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiet, bzw. Rückhalteflächen (§ 77 WHG). Tatsächlich ist Überflutungsvorsorge jedoch auch ein wichtiger Teil der Hochwasservorsorge, weil jeder Versuch, die „Überflutung“ durch Erweiterung der Abflussmöglichkeiten in vorhandenen Gewässern zu beseitigen, unmittelbar zur Verstärkung von Hochwassergefahren führen würde.



4



Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken, Amtsblatt der EU L 288/27.



5



Siehe eingehend Dammert, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 73 Rn. 9 ff.



6



Dammert, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 73 Rn. 9.



7



Dammert, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 73 Rn. 12.
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Wir empfehlen deshalb zukünftig auch die Überflutung von Abwassersystemen in den Regelungsbereich für Hochwasserrisiken einzubeziehen und dadurch auch insoweit Vorsorgeplanungen verbindlich zu machen.



3.



Überflutungsvorsorge als Aspekt der Abwasserbeseitigung a)



Begriffliche Klärung (a)



Niederschlagwasser als Abwasser Das als Folge von Niederschlagsereignissen anfallende Wasser ist dann Abwasser im Sinne der Begriffsbestimmung von § 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WHG, wenn es aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließt. Als Abwasser unterliegt es den Vorschriften des WHG über die Grundsätze der Abwasserbeseitigung und der Abwasserbeseitigungspflicht, sowie den Anforderungen an das Einleiten von Wasser sowie an die Errichtung, den Betrieb und Überwachung von Abwasseranlagen. Als Niederschlagswasser ist es von solchem, nicht durch anthropogenes Verhalten am Versickern gehindertem, wild abfließendem Wasser abzugrenzen.8 Dieses wild abfließende Wasser hat weder die Abwassereigenschaft, noch unterfällt es folglich der Abwasserbeseitigungspflicht.9 Auch zivilrechtlich ist wild abfließendes Wasser keine „ortsunübliche Einwirkung“ und vom Unterlieger hinzunehmen. Sobald allerdings das natürliche Gelände in seiner Höhe verändert oder baulich überformt wird, ist ein Wasserabfluss auf das Nachbargrundstück unzulässig. Bei einer Vermischung von wild abfließendem Niederschlagswasser und abfließendem Oberflächenwasser unterfällt dieses zumindest dann dem Abwasserbegriff und der Beseitigungspflicht, wenn die Vermischung „untrennbar“ ist, und „insge-



8 9



Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 54, Rn. 15; Berendes, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 54 Rn. 16. So auch: OLG Brandenburg, Urt. v. 15.05.2012 – 2 U 26/11 –; Begrifflich handelt es sich bei diesem wild abfließenden Wasser mangels Gewässerbett aber nicht um wild in einem Gewässerbett abfließendes Wasser aus einer Quelle im Sinne des § 3 Abs. 1 S.1 Nr. 1 WHG.
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samt so zu beseitigen [ist], dass die Bewohner des Baugebiets und ihr Eigentum keinen Schaden nehmen“.10 Der Grund für die Einstufung als Abwasser erfolgt daher, weil durch das Abfließen über bauliche Anlagen bzw. sonstige befestigte Flächen die Mitfuhr von Ablagerungen und Schadstofffrachten zu besorgen ist und daher gerade kein „reines“, aus Niederschlagsereignissen herrührendes Wasser mehr vorliegt.11 Dies ist insbesondere nach längeren Trockenperioden der Fall. Die Einstufung differenziert auch nicht nach der Wahrscheinlichkeit von Schadstofffrachten und so beispielsweise auch nicht zwischen Niederschlagswasser aus einem reinen Wohngebiet und einen Industriegebiet. 12



(b)



Anlagen der Abwasserbeseitigung Als Abwasser unterfällt das Niederschlagswasser der Abwasserbeseitigung. Dieser Begriff ist weit gefasst und umfasst u.a. das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser (§ 54 Abs. 2 WHG). Wird Niederschlagswasser folglich in einem Rückhaltungsbecken gesammelt oder über eine Rigole verrieselt, handelt es sich rechtlich um Maßnahmen der Abwasserbeseitigung. Die benannten Anlagen hierzu sind folglich Abwasseranlagen im Sinne des § 60 WHG. Daraus folgt bereits ein Anforderungsprofil insbesondere auch mit Blick auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Entsprechen Anlagen auch nicht mehr dem Anforderungsprofil nach § 60 Abs. 1 WHG, sind sie an das aktuelle Anforderungsniveau anzupassen.13



10



So BGH, Urt. v. 18.02.1999 – III ZR 272/96 –, zur Amtspflicht der Gemeinde, bei der Planung und Erstellung der für ein Baugebiet notwendigen Entwässerungsmaßnahmen Niederschlagswasser zu berücksichtigen, das aus einem angrenzenden Gelände (hier: aus Weinbergen) in das Baugebiet abfließt.



11



Berendes, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 54 Rn. 19.



12



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 55, Rn. 21.



13



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 60, Rn. 31.
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(c)



Grundsätze der Abwasserbeseitigung Als Grundsatz der Abwasserbeseitigung (§ 55 WHG) gilt das Gebot der schadlosen Abwasserbeseitigung, also die Aufforderung, Abwasser ordnungsgemäß zu beseitigen.14 Aus den Grundsätzen ergeben sich für die Niederschlagswasserbeseitigung (§ 55 Abs. 2 WHG) schon durch die Reihenfolge des Normtextes Präferenzen für die Wahl der aufgeführten vier Beseitigungsvarianten.15 So soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt, oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden. Somit gebührt schon von Gesetzeswegen der Versickerung bzw. Verrieselung der Vorrang vor der Direkteinleitung von Niederschlagwasser bzw. der Entwässerungskonzeption Trennkanalisation.16



b)



Zuständigkeit Zuständig für die Abwasserbeseitigung sind die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach Landesrecht hierzu verpflichtet werden (§ 56 WHG). Die Bundesländer haben in der Regel den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht zugeschrieben.17 Daher gilt der Grundsatz der kommunalen Abwasserbeseitigungspflicht, obschon diese Pflicht auch nach Landesrecht Abwasserverbänden ganz oder teilweise, sei es durch Sondergesetz (Beispiel NordrheinWestfalen), durch Landeswassergesetz wie im Saarland oder nach Maßgabe des WVG übertragen wurde.18 Diese Konzeption ist von § 56 Satz 1 WHG ausdrücklich erfasst. Der Abwasserbeseitigung



14



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 55, Rn. 6.



15



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 55, Rn. 25ff.



16



So heißt es denn auch in der Gesetzesbegründung zu § 55 Abs. 2 WHG (BT-Drs. 16/12275, S. 65):



„Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Versickerung von Niederschlagswasser nach § 55 Abs. 2 künftig eine grundsätzlich vorrangige Art der Niederschlagswasserbeseitigung sein soll.“ 17



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 56, Rn. 15; vgl. beispielsweise Niedersachsen: Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 NWG als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Gleiches gilt nach § 98 Abs. 1 Nr. 6 i.V.m § 13 NKomVG für Samtgemeinden.



18



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 56, Rn. 15.
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kommt in der Planungspraxis eine große Bedeutung zu, da die Abwasserbeseitigung Voraussetzung für die gebietsbezogene Erschließung der Baugebiete ist, zu der eine Gemeinde nach § 123 BauGB verpflichtet ist. Allgemein obliegt ihr als hoheitliche Aufgabe die Pflicht, für die Sammlung und Beseitigung des Abwassers und damit auch des Niederschlagswassers, das von baulichen Anlagen oder befestigten Flächen abfließt, Sorge zu tragen.19 Die Abwasserbeseitigungspflicht umfasst sämtliche von § 54 Abs. 2 WHG aufgeführte Teilaspekte, Die Norm regelt folglich den vollständigen sachlichen und örtlichen Umfang der Abwasserbeseitigung.20



c)



Dimensionierung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen Nach der Rechtsprechung des BGH sind Abwasserentsorgungseinrichtungen so auszugestalten, dass Anlieger und Nutzer im Rahmen des Zumutbaren vor Überschwemmungsschäden geschützt werden, ansonsten können Amtshaftungsansprüche gegen die Gemeinde geltend gemacht werden.21 Insbesondere mit Blick auf Starkregenereignisse stellt sich die Frage, wie die Abwasserentsorgungseinrichtungen für Niederschlagswasser dimensioniert sein müssen, damit die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde ihrer Pflicht hinreichend nachkommt. Anforderungen an die Bemessung und Auslegung von Entwässerungssystemen ergeben sich aus technischen Regelwerken, wie z.B. der DIN EN 752, dem Arbeitsblatt DWA-A 118 „Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen“, dem Arbeitsblatt DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräumen“ oder DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“. Ziel ist die langfristige Sicherstellung der Entwässerung bei gleichzeitig wirtschaftlich vertretbarem Einsatz an Investitionen. In der Regel sind Entwässerungssysteme an einem Bemessungsregen ausgerichtet, bei selte-



19



Vgl. BGH Urt. v. 18. Februar 1999, - IIIZR27296, III ZR 272/96 –.



20



Nisipeanu, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 56, Rn. 8f.



21



Rosenzweig/Freese/v. Waldhausen, Praxis der Kommunalverwaltung in Niedersachsen, S. 82.
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nen und außergewöhnlichen Starkregenereignissen, die den Bemessungsrahmen überschreiten, kommt es zu Überflutungen. Welcher Maßstab für diese Starkregenereignisse anzusetzen ist, ist ungeklärt. Die Grenze der Zumutbarkeit für die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde liegt bei der Grenze der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommunen, und dem von ihnen vernünftigerweise zu erwartenden Aufwand bei der Auslegung des Abwasserbeseitigungssystems.22 So gibt es zumindest eine das mögliche Schutzniveau einschränkende ökonomische Grenze. Eindeutig unzureichend für den Schutz der Anlieger ist es aus Sicht des BGH zumindest, wenn ein Anlieger es im Extremfall hinnehmen müsste, einmal jährlich mit einer ungeplanten Überflutung konfrontiert zu sein.23 Höchstrichterlich anerkannt ist es jedoch auch, dass sich eine Gemeinde bei Überlauf, bzw. Rückstau der Kanalisation oder bei Überschwemmungen in Folge eines überlaufenden Regenrückhaltebeckens auf höhere Gewalt (§ 2 HPflG) berufen kann, sollte ein ganz ungewöhnlicher und seltener Starkregen der Grund hierfür sein.24 Ein derartig ungewöhnliches Starkregenereignis (Katastrophenregen) ist zumindest dann gegeben, wenn die Wiederkehrzeit mehr als hundert Jahre umfasst, also ein derartiges Ereignis seltener als alle hundert Jahre auftritt.25 Streitig ist, ob auch ein in kürzeren Abständen auftretendes Starkregenereignisses ausreicht, die Grenze zu überschreiten, bis zu der die Gemeinde ihr Abwassersystem auszulegen hat. Im Zweifel ist dieses dann nicht mehr selten und außergewöhnlich und müsste bei der Bemessung des Entwässerungssystems einberechnet sein. Die zivil22 23



Vgl. BGH, Urt. v. 22. April 2004 – III ZR 108/03 –; DÖV 2004, S. 962 = DVBl.2004, S. 948 = NuR 2005, S. 67. BGH, Urt. v. 18. Februar 1999 – III ZR 272/96 – DÖV 1999 S. 740 = BGHZ, S. 380 = DVBL. 1999, S. 609 = NVwZ 1999, S. 689 = ZfW 2000, S. 45 m.w.N.



24



BGH, Urt. v. 22. April 2004 – III ZR 108/03 –; DÖV 2004, S. 962 = DVBl.2004, S. 948 = NuR 2005, S. 67; so auch OVG Lüneburg, Beschl. v. 4. Januar 2011 – 9 LA 130/10 –, NJW 2011, S. 1159; BGH, Urt. v. 11. März 2004 – III ZR 274/03 – DVBl. 2004, S. 945 = NuR 2005, S. 66 = GK A 2004/9 (hier abgelehnt).



25



BGH, Urt. v. 22. April 2004 – III ZR 108/03 –; DÖV 2004, S. 962 = DVBl.2004, S. 948 = NuR 2005, S. 67; so auch OVG Lüneburg, Beschl. v. 4. Januar 2011 – 9 LA 130/10 –, NJW 2011, S. 1159.
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rechtliche Rechtsprechung hat – abgesehen von der Schwelle der hundertjährigen Wiederkehr – keine verallgemeinerungsfähigen Wiederkehrraten ermittelt, ab der sich eine Gemeinde nach Schadensfällen aufgrund von Niederschlag auf höhere Gewalt berufen kann.26 Für den Schutz von Unterliegern einer dezentralen Abwasserentsorgung, bestehend aus einem Versickerungs- und Überlaufsystem mit Regenrückhaltebecken, hat aber das BVerwG in einem Normenkontrollverfahren bezüglich der entsprechenden Festsetzungen in einem Bebauungsplan aber auch die Ausrichtung der Kapazität auf einen „fünfjährigen Regen“ als ausreichend erachtet.27 Hierbei hat das Gericht seinerzeit die von der Abwassertechnischen Vereinigung (jetzt: DWA) für Regenrückhaltebecken empfohlenen Speichervolumina28 als Maßstab herangezogen.29 26



Das Vorliegen von Höherer Gewalt bejahend für eine Wiederkehrzeit von 100 Jahren: OLG Düsseldorf, ZMR 1994, 326, 328; OLG München, OLG-Report 2000, 62 für ein Regenereignis mit höherer als 10jähriger bis zu 40jähriger Wiederkehr; OLG Zweibrücken BADK-Inf. 1991, 53 f. bei 20jähriger oder 25- bis 100jähriger Wiederkehrzeit; Filthaut, HPflG, 6. Aufl., § 2 Rn. 74 für einen sogenannten „Jahrhundertregen“ verneinend bei einer Wiederkehrzeit von 10 Jahren OLG Karlsruhe NVwZ-RR 2001, 147, 148; OLG Rostock VersR 2003, 909, 911 bei einer Wiederkehrzeit von 20 Jahren, sofern die Kapazität der Anlage [Regenrückhaltebecken] nicht den veränderten Umständen angepasst wurde. Diese Frage hat der BGH bisher offen gelassen (BGHZ 109, 8, 14 f.; Urt. v. 26. April 2001 aaO S. 1449; s. auch Urt. v. 14. Juli 1988 - III ZR 225/87 - NJW 1989, S. 104 (105).



27



BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9/00 –, BVerwGE 115 S. 77 = DÖV 2002 S. 296 = DVBl. 2002, S. 269 = DWW 2002, S. 70 = NuR 2002, S. 349 = NVwZ 2002, S. 202.



28



Abwassertechnische Vereinigung e.V. (ATV), Arbeitsblatt ATV-A 117: Richtlinien für die Bemessung und Gestaltung und den Betrieb von Regenrückhaltebecken. Im vorliegenden Fall hatte man eine Aufnahmekapazität von den dreifachen des empfohlenen Speichervolumens berücksichtigt (inzwischen besteht eine Version als DWA Regelwerk A117 2013).



29



Seit 2006 gilt insoweit das Arbeitsblatt DWA-A 117: Bemessung von Regenrückhalteräumen, DWA-Regelwerk, Band A 117 (2013), abrufbar unter: https://www.baufachinformation.de/merkblatt/Arbeitsblatt-DWA-A-117-Dezember-2013/240803 (kostenpflichtiger Download). Hier heißt es im Kap. 4.3 „Berechnungsvorgaben“:



„Pauschale Angaben von Drosselabflussspenden und Überschreitungshäufigkeiten schließen sich aus. Vielmehr sind individuelle Überlegungen anzustellen, für die nachfolgend einige Hinweise gegeben werden: 



RRR im Kanalnetz: Der Drosselabfluss wird aufgrund technischer und wirtschaftlicher Überlegungen festgelegt. Bei der Wahl der Überschreitungshäufigkeiten sind DIN EN 752 und DWA-A 118 zu beachten.







RRR vor Einleitung in das Gewässer: Kriterien für die Wahl des Drosselabflusses und der Überschreitungshäufigkeit ergeben sich aus dem Schutzbedürfnis des aufnehmenden Gewässers sowie der im Einzelfall zu erwartenden Be-
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Alle diese Entscheidungen gehen von „ungeplanten“ und damit für den Betroffenen nicht vorhersehbaren Überflutungen aus. Ungeklärt ist dagegen bisher, ob – ähnlich dem Hochwasserschutz – für bestimmte seltene, aber vorhersehbare Ereignisse eine Vorsorgeplanung ausreichend ist, die eine Überflutung öffentlicher und privater Fläche nicht ausschließt, sondern lediglich hinsichtlich ihres Ablaufs und ihrer Folgen begrenzt.



d)



Datenerhebung, Kartierung, Regenwassermanagement Die Kommunen verfügen in der Regel über eine Planung der Regenwasserbewirtschaftung. In Anbetracht der sich häufenden Starkregenereignisse und der rechtlichen Unsicherheiten bezüglich Haftungsfragen erscheint es ratsam, Daten zu Überflutungsrisiken im Falle von (außergewöhnlichen) Starkregenereignissen zu erheben, um im Zweifel die Bemessung der bestehenden Abwasserbeseitigung rechtfertigen zu können bzw. bei Neuplanungen ein hohes Schutzniveau erzielen zu können. Nur auf der errechneten und belastbaren Datengrundlage ist eine Bemessung der Abwasserbeseitigung möglich, wobei maßgeblich die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind. Soweit technische Regelwerke darüber hinausgehend den Stand der Technik der Abwasserbeseitigung festlegen, ist es zuvorderst eine fachliche Frage, wann dieser im Einzelnen maßgeblich sein soll, und nur in der Folge und mittelbar eine juristische. Wie auch die Regenbewirtschaftungspläne der Kommunen, lassen sich mit Blick auf die Überflutungsvorsorge erhobenen Daten, auf deren Grundlage erstellte Karten und entsprechend entwickelte (im Ergebnis den Hochwassermanagementplänen ähnliche) Planungen



lastung des jeweiligen Fließgewässers. Der Drosselabfluss und die Überschreitungshäufigkeit müssen entsprechend den Gewässerverhältnissen zwischen dem Betreiber der Abwasseranlage und der Genehmigungsbehörde festgelegt werden. Hinsichtlich des ebenfalls zu beachtenden Hochwasserschutzes ist das Schadenspotenzial der durch Überflutung betroffenen Gebiete maßgebend. Die für den Einzelfall vorgenommene Festlegung der Berechnungsvorgaben muss unter Abwägung der Zielgrößen Entwässerungskomfort, Gewässerschutz und Wirtschaftlichkeit getroffen werden.“
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als Umweltinformation gem. § 2 Abs. 3 Nr. 3 lit. b UIG qualifizieren30 und sind somit Gegenstand des Informationsanspruchs nach § 3 Abs. 1 UIG. Da sich ähnlich wie beim Hochwasserschutz auch bei den Überflutungsvorsorgeermittlungen Auswirkungen auf den Verkehrswert von Grundstücken und damit Eigentumsfragen ergeben könnten, ist zu klären, ob daher Rechtsschutzmöglichkeiten für Private bestehen. Dies betrifft insbesondere die Fragen, ob ein Amtshaftungsanspruch gegen die Kommune geltend gemacht werden könnte, sollten sich Berechnungen als falsch erweisen. Aufgrund der thematischen Ähnlichkeit kann folglich die Kommentarliteratur zur Frage des Rechtsschutzes gegen Hochwasserrisikomanagementpläne übertragen werden. Für den Rechtsschutz kommt es darauf an, welche Rechtsnatur ermittelte Daten und Pläne haben und ob sie subjektiv-öffentliche Rechte vermitteln. Wenn schon Hochwasserrisikomanagementpläne regelmäßig keine Außenwirkung und subjektiv-öffentliche Rechte entfalten,31 wird gleiches auch für die Überflutungsvorsorgepläne gelten und daher natürlich auch für die bloße Datenermittlung und Kartierung. Damit scheiden sowohl Anfechtungsklage gegen sie, wie auch Amtshaftungsansprüche aus. Anders als bei Hochwasserrisikomanagementplänen kann bei dem Unterlassen einen Überflutungsvorsorgeplan aufzustellen kein Aufstellungsanspruch in Betracht kommen, da solche Pflichten zur Aufstellung und Datenerhebung für die Überflutungsvorsorge (derzeit) nicht bestehen.



4.



Zwischenfazit Die rechtliche Analyse hat ergeben, dass die Überflutungsvorsorge keinen Aspekt der Hochwasservorsorge darstellt, da der Gesetzgeber die Regelungen über die Abwasserbeseitigung für ausreichend zu erachten scheint, um beispielsweise Vorsorge gegen den Rückstau aus Abwasseranlagen zu leisten. So besteht für die (gewöhnliche) Niederschlagswasserbe-



30



Vgl. Reidt/Schiller in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht 2014, UIG, § 3 Rn. 46.



31



Zloch, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 76, Rn. 46 zum Rechtsschutz einzelner Bürger gegen Hochwasserrisikomanagementpläne.



\\S15SRV111\Daten\11projekt\B\14-517-__\14517__010.docx



13 von 32



seitigung ein klarer Rechts- und Anforderungsrahmen nach den WHG. Dieser enthält sogar präferierte Beseitigungsvarianten mit Blick auf das Versickern und Verrieseln. Die Beseitigung von Niederschlagswasser unterfällt der Abwasserbeseitigungspflicht. Dies beinhaltet auch, dass die Kommune ein Beseitigungskonzept haben und die notwendigen Anlagen vorhalten muss. Diese sind bei Bedarf anzupassen. Da die Überflutungsvorsorge auf Gefahren ausgerichtet ist, die über die gewöhnliche Niederschlagswasserbeseitigung hinausreicht, besteht kein klares Anforderungsprofil und ein unklarer Handlungsauftrag für die Kommunen. Dies betrifft insbesondere die technische Berücksichtigung eventueller Überschwemmungsrisiken in der kommunalen Abwasserplanung. So sind die Dimensionierung von Anlagen und die Schwelle der Zumutbarkeit schwierig zu determinieren. Die Folge sind damit Rechtsunsicherheiten für die Überflutungsvorsorge. Ob also ein kommunales Abwasserbeseitigungssystem vor Gericht Bestand hat, ist damit vom Einzelfall abhängig. Im Zweifel besteht für die abwasserbeseitigungspflichtige Gemeinde die Gefahr, mit Amtshaftungsansprüchen konfrontiert zu werden, sollte ihr nachgewiesen werden, dass die Abwasserbeseitigungseinrichtungen unzureichend dimensioniert waren. Dem kann jedoch im gewissen – im Einzelnen noch zu klärenden – Umfang durch eine geplante Überflutungsvorsorge entgegengewirkt werden. Ungeachtet einer fehlenden (expliziten) rechtlichen Verpflichtung (im Vergleich z.B. zur Ermittlungspflicht gem. § 76 WHG im Rahmen der Hochwasservorsorge), erscheint es ratsam, die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich der konkreten Gefährdung durch (außergewöhnliche) Starkregenereignisse zu ermitteln und zu bewerten. Ergibt sich, dass in Anbetracht der durch den Klimawandel bedingten Häufungen von als „Jahrhundertregen“ bezeichenbaren Starkregeereignissen mit Abständen von nur wenigen Jahren die Bemessung bestehender Abwasseranlagen nach gegenwärtigen Maßstäben nicht mehr angemessen ist.32 Insbesondere stellt sich die Frage ob auch der Stand der Technik fortzuentwickeln 32



Im Rahmen des Expertengesprächs zu diesen Vorhaben am 15. September 2014, wurde der Vorschlag unterbreitet ähnlich der Klassifizierung von Orkanen in Stärken auch Regenereignisse zu bewerten, um so die Häufigkeit besser verständlich zu machen.
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ist. Wenn man sie an einem „fünfjährigen Regen“ ausrichtet, stellt sich die Frage, ob statt ihrer Neudimensionierung nicht andere Maßnahmen der Vorsorge ausreichend sind, um die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde als ausreichend erfüllt anzusehen. Insgesamt empfehlen wir hier wasserrechtlich eine Vorsorgeplanung vorzuschreiben und dadurch andererseits die strikte Beseitigungspflicht mit Ausnahme extrem seltener Starkregenereignisse zu relativieren.



II.



Instrumente der Überflutungsvorsorge 1.



Vermeidung der Versiegelung Um den zum Abfluss kommenden Anteil von Niederschlägen zu verringern und das Versickerungspotential zu erhöhen, wurde in diesem Forschungsvorhaben die Vermeidung der Versiegelung von Böden, sei es durch Befestigung (z.B. mit Pflaster, Beton oder Asphalt) oder durch Bebauung, als wichtige Maßnahme herausgearbeitet. Hierauf zielt bereits die „Bodenschutzklausel“ in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen und die Bodenversiegelung begrenzt werden soll. Dies wird sowohl als Schonungsgebot als auch als Optimierungsgebot verstanden.33 Aus dem schonenden Umgang folgt, dass eine Inanspruchnahme von Boden möglichst gering zu halten ist.34 Neben der Vermeidung der Versiegelung zielt diese Vorschrift auf die Wiedernutzbarmachung von Flächen35, sowie auf Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, um den Flächenverbrauch zu steuern. Das Ziel des Vorrangs der Innentwicklung, also der weitest möglichen Ausnutzung innerstädtischer Flächen zur Schonung des Außenbereichs, kann jedoch in Konflikt zur Vermeidung der Versiegelungen stehen. Innerstädtische Bauflächen sind knapp und so werden Brach-, Freiflächen, aber z.B. auch Kleingartenflächen36 einer baulichen Nutzung zugeführt und können so für Instrumente der Überflutungsvorsorge nur im geringen Ausmaß zur Verfügungen stehen.37 Die Bodenschutzklausel entfaltet ihre



33



Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., Rn. 1315.



34



Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 1a, Rn. 52.



35 36 37



Siehe z.B. auch § 5 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 10 BauGB zur Förderung der Brachflächennutzung.



Beckmann/Buchsteiner, Zur Kündigung von Kleingartenflächen zum Zweck der Errichtung von Bauvorhaben, NVwZ 2014, 1196. Doch kann auch die Bauweise entsprechend angepasst und die Versiegelung entsprechend reduziert werden.
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Optimierungswirkung allerdings nicht allgemein, sondern nur in Hinblick auf die jeweiligen städtebaulichen Ziele.38 Als Optimierungsgebot setzt die Bodenschutzklausel keine strikte und unüberwindbare Grenze für die planerische Abwägung39, verlangt aber eine qualifizierte und möglichst weitgehende Berücksichtigung.40 Gesetzlich besteht also weder absoluter Vorrang der Versiegelungsvermeidung in Form eines „Versiegelungsverbots“, noch eine Sperre für die Ausweisung von Bauland.41 Auch im Raumordnungsrecht lassen sich einige der bundesgesetzlichen Grundsätze als „Bodenschutzklauseln“ interpretieren (Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 6 ROG). 42 Als „Grundsätze der Raumordnung“ sind diese nach § 4 ROG lediglich zu „berücksichtigen“ und haben damit eine eher schwache Bindungswirkung.43



2.



Rückbau und Entsiegelung Auch das Rückbau- und Entsiegelungsgebot (§ 179 BauGB) dient der Beschränkung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß. Der Begriff „Entsiegelung“ meint die teilweise oder vollständige Entfernung von Baumaterialien oder ähnlichen versiegelnden Materialien, also der Deckenbeläge und versiegelnder Fremdmaterialien.44 Ziel ist die Wiederherstellung von natürlichen Bodenfunktionen. Voraussetzung für das Entsiegelungsgebot nach § 179 BauGB ist, dass eine bauliche Anlage der Festsetzung des Bebauungsplans widerspricht oder nicht behebbare Mängel aufweist. In diesem Falle kann die Gemeinde nach § 179 BauGB ein Ab-



38 39 40



Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., Rn. 1318. BVerwG, Beschl. v. 16.06.2008 – 4 BN 8.08 -. Grundlegend hierzu: Hoppe, „Ziele“ und „Grundsätze“ der Raumordnung, DVBl. 1992, 853, mit Hinweis auf den Unterschied zwischen der durch Abwägung nicht überwindbaren Regel und dem der Abwägung zugänglichen Prinzip; vgl. auch Bartelsber-



ger, DVBl. 1996, 1. 41



Krautzberger, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 1a, Rn. 57.



42



Vgl. Spannowsky, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, § 2, Rn. 46.



43



Vgl. Goppel, in: Spannowsky, Runkel/Goppel, ROG, 2010, § 4, Rn. 51 ff.



44



Siehe hierzu Becker, BBodSchG, Stand: Mai 2009, § 5, Rn. 4 und 5.
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bruchgebot in Form des Rückbaugebotes erlassen.45 § 179 Abs. 1 Nr. 1 BauGB bezieht sich dabei auf den Abbruch einer baulichen Anlage im Widerspruch mit Festsetzung des Bebauungsplans, während § 179 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sich auf eingetretene Missstände, die es zu beseitigen gilt, bezieht. In § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB ist dieses Rückbaugebot um ein allgemein anwendbares Entsiegelungsgebot erweitert worden. Allerdings greift diese Entsiegelungspflicht gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nur, wenn auch die Voraussetzungen des § 179 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfüllt sind (insbesondere: Widerspruch zu bauplanerischer Festsetzung).46 Das Rückbaugebot bzw. Entsiegelungsgebot bedarf der Rechtfertigung mittels überwiegender städtebaulicher Gründe. Adressat sind die jeweiligen Eigentümer der Grundstücke. Aufgrund der hohen rechtlichen Anforderungen ist aber auch das Rückbaugebot bzw. Entsiegelungsgebot – wie die anderen städtebaulichen Gebote der §§ 175 bis 179 BauGB – in ihrer Rolle eher unbedeutend.47 Zudem sind neben Rechtsunsicherheiten und folglich langwierigen Rechtsstreitigkeiten,48 hohe Kosten und eventuell anfallende Entschädigungsleistungen zu berücksichtigen. Diese Aspekte schmälern die Bereitschaft der Kommunen, den städtebaulichen Geboten Gewicht beizumessen und von den entsprechenden Instrumenten Gebrauch zu machen. Das BBodSchG enthält in § 5 ebenfalls eine Entsiegelungsregelung, die aber im Verhältnis zu den Vorschriften des BauGB lediglich subsidiär anzuwenden ist.49 Der Anwendungsbereich der bodenschutzrechtlichen Entsiegelungsregelung ist beschränkt auf Flächen, die sich außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans befinden, dann allerdings wohl auch



45



Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., Rn. 2022.



46



Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 179 Rn. 9; Hendler, Zum rechtlichen Verhältnis der Entsiegelungsvorschriften des § 5 BBodSchG und des § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB, Bodenschutz 2000, S. 12 (13).



47



Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., Rn. 2024.



48



Schimansky, Die Entsiegelung von Boden nach Erlass des § 5 BBodSchG, NuR 2001, 611 (617) m.V.a Gutachten 2000 des Rates von Sachverständigen in Umweltfragen beim BMU, Bt-Drs. 14/3363, Nr.2.4.2, Punkt 90.



49



Siehe hierzu ausführlich Schimansky, Die Entsiegelung von Boden nach Erlass des § 5 BBodSchG, NuR 2001, 611-618.
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auf bauliche Anlagen anwendbar.50 § 5 Satz 1 BBodSchG enthält eine bisher nicht genutzte Verordnungsermächtigung für die Bundesregierung, Grundstückseigentümer dahingehend zu verpflichten, dass bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen die Versiegelung beseitigt wird. Zwar enthält § 5 BBodSchG in Satz 2 eine Auffanglösung bis zum Inkrafttreten der Verordnung, wonach Behörden im Einzelfall Entsiegelungsvorgaben machen können. Die Vorschrift ist jedoch im Vollzug ohne praktische Bedeutung geblieben.51 Dies konnte auch anhand eines „Planspiels“ gezeigt werden.52



3.



Erweiterung/Anpassung der Kanalisation Im Zweifel wird in Folge von Starkregenereignissen mit größerem Schadenausmaß von Betroffenen gefordert, die Kanalisation entsprechend anzupassen. Dies könnte durch Umbau bzw. Erweiterung des Rohrprofils oder durch Umgestaltung der Einlaufschächte geschehen. Ersteres wird in der Regel beispielsweise durch bodenfachliche, insbesondere aber auch bautechnische Anforderungen, aber sicherlich insbesondere finanzielle Belastungen erschwert sein. In diesem Gutachten liegt jedoch der Fokus auf den sonstigen Instrumenten. Dies ist sowohl für die aus der Praxis bekannte Sachlage interessant, in denen ein Kanalisationssystem mangels Vorfluter bzw. Einleitmöglichkeit in ein Gewässer gar nicht möglich ist53, oder jedenfalls seine Erweiterung aus diesen Gründen ausscheidet, als auch für die Fälle, in denen das technisch Mögliche unvertretbar teuer ist und andere Vorsorgemaßnahmen ausreichende Sicherheit vor „katastrophalen“ Schäden geben.



50



Im Ergebnis ebenso Hasche, Die Pflichten des Bundes-Bodenschutzgesetzes, DVBl. 1999, S. 91 (101); vgl. auch Hendler, Zum rechtlichen Verhältnis der Entsiegelungsvorschriften des § 5 BBodSchG und des § 179 Abs. 1 Satz 2 BauGB, Bodenschutz 2000, S. 12 (15); Andere Ansicht mit Verweis auf die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 13/6701, S. 36) Schönfeld, in: Oerder/Numberger/Schönfeld BBodSchG, § 5, Rn. 4; Hilger, in: Holzwarth/Radtke/Hilger, BBodSchG, § 5, Rn. 1; Vierhaus, Das Bundes-Bodenschutzgesetz, NJW 1998, S. 1261 (1264).



51



Schimansky, Die Entsiegelung von Boden nach Erlass des § 5 BBodSchG, NuR 2001, S. 611 (617).



52



Gaßner/Willand., Anforderungen an die Wiederherstellung von Bodenfunktionen nach Entsiegelung, Umweltforschungsplan des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2001.



53



Vgl. Fallstudien zu diesem Vorhaben in München, Freiham Nord und Potsdam, Südliche Gartenstadt im Bornstedter Feld.
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4.



Versickerung Wie die fachliche Begleitung dieses ExWoST-Projekts erarbeitet hat, bieten sich insbesondere Muldensysteme für eine effektive, aber auch kostengünstigere Niederschlagswasserbeseitigung an. Hierbei ist zu klären, auf welcher rechtlichen Grundlage diese errichtet werden können. Es sind in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung in neuen Bauleitplanungsprozessen bzw. die Optimierung im beplanten Siedlungsbereich zu unterscheiden.



a)



Festsetzungsmöglichkeiten in der Bauleitplanung – Fragen bei Neuplanungen Aus der Rechtsprechung des BVerwG folgt, dass zur Beseitigung von Niederschlagswasser in einem Neubaugebiet nach § 9 Abs. 1 Nrn. 14, 15 und 20 BauGB ein dezentrales System privater Versickerungsmulden und Grünflächen festgesetzt werden kann und mit der gesetzlichen Regelung der Abwasserbeseitigung vereinbar ist. So ist das Anlegen der privaten und straßenbegleitenden Mulden eine Maßnahme zum Schutz von Boden und Natur i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. Die planerische Festsetzung eines derartigen Entwässerungskonzepts setzt allerdings unter anderem voraus, dass wasserrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, die Vollzugsfähigkeit des Plans dauerhaft gesichert ist und Schäden durch abfließendes Niederschlagswasser auch in benachbarten Baugebieten nicht zu besorgen sind.54 Die Festsetzung von Flächen für Niederschlagswasserrückhaltungen im Bebauungsplan lässt sich auf § 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB stützen. Nach Nr. 14 umfasst die Darstellungsmöglichkeit die „Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen“. Nr. 14 ermöglicht aber allein die Festsetzung von Flächen, auf denen Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlags-



54



BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9.00 –, BVerwGE 115 S. 77 = DÖV 2002 S. 296 = DVBl. 2002, S. 269 = DWW 2002, S. 70 = NuR 2002, S. 349 = NVwZ 2002, S. 202.
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wasser ergriffen werden können, nicht jedoch die Festsetzung dieser Maßnahmen selbst.55Wie jede städtebauliche Satzung muss sich auch der Bebauungsplan durch städtebauliche Gründe legitimieren.56 Die Festsetzung von Maßnahmen der Überflutungsvorsorge kann aus „städtebaulichen Gründen” (vgl. § 9 Abs. 1 Halbs. 1 BauGB) gerechtfertigt werden. So ist die Beseitigung von Niederschlagswasser in einem Baugebiet aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 1 und Abs. 3 BauGB) erforderlich und kann über eine bestimmte Form der Bodennutzung, wie z.B. dem Anlegen von Mulden und Regenwasserbecken, erreicht werden. Ob insbesondere der Boden unterhalb einer Versickerungsmulde/Rigole geeignet ist, hängt von den hydrogeologischen Gegebenheiten ab. Unter Berücksichtigung einschlägiger Regelwerke57 muss allerdings nicht zwingend mittels hydrogeologischer Gutachten das Funktionieren von Versickerungsanlagen nachgewiesen werden, wenn sie ansonsten von ihrer Aufnahmekapazität ausreichend dimensioniert sind.58 Grundsätzlich ist allerdings das Verursachungsprinzip zu beachten. Wer durch bauliche Maßnahmen die Notwendigkeit schafft, abfließendes Wasser zu beseitigen, soll auch die Flächen dafür vorhalten. Für privat „erzeugtes“ Wasser stellt somit die Festsetzung von Mulden in privaten Grünflächen eine zulässige Form der „Privatisierung” der Abwasserbeseitigung dar, ist zulässige Inhaltsbestimmung des Grundeigentums i.S. von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG und lässt sich städtebaulich rechtfertigen.59 Große praktische Relevanz betrifft der Aspekt der Vollzugsfähigkeit der Planung, insbesondere wenn private Flächen in das Niederschlagswasserbeseitigungssystem eingebun55



BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9.00 –, BVerwGE 115 S. 77 = DÖV 2002 S. 296 = DVBl. 2002, S. 269 = DWW 2002, S. 70 = NuR 2002, S. 349 = NVwZ 2002, S. 202.



56 57 58



Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrecht, 4. Auflage 2009, Rn. 2255. Wie beispielsweise Arbeitsblatt DWA-A 117: Bemessung von Regenrückhalteräumen (2013). BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9/00 –, BVerwGE 115 S. 77 = DÖV 2002 S. 296 = DVBl. 2002, S. 269 = DWW 2002, S. 70 = NuR 2002, S. 349 = NVwZ 2002, S. 202.



59



Vgl. BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9.00 – (a.a.O.).



\\S15SRV111\Daten\11projekt\B\14-517-__\14517__010.docx



20 von 32



den werden sollen. Mittels der Festsetzungen im Bebauungsplan wird nur das Angebot geregelt („Angebotsbebauungsplan“), was in diesem Rahmen errichtet wird, ist jedoch Sache der Eigentümer der Grundstücke. Die bauplanerische Festsetzung von Maßnahmen und Flächen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 14, 15 und 20 BauGB löst zudem noch keine unmittelbare Verpflichtung der Grundstückseigentümer aus, Mulden anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.60 Diese Festsetzungen können jedoch durch Auflagen zur jeweiligen Baugenehmigung der „wassererzeugenden“ Anlagen verbindlich umgesetzt werden. Soll dagegen auch „Fremdwasser“ versickert werden, besteht die Gefahr dass im Falle fehlender Bereitschaft der Grundstückseigentümer zur Mitwirkung nicht nur die Durchführung der Niederschlagsbeseitigung scheitert, sondern aufgrund der Vollzugsunfähigkeit der Festsetzung das in § 1 Abs. 3 BauGB enthaltene Gebot der Erforderlichkeit der Planung nicht erfüllt wird. Im Ergebnis droht dann sogar die Nichtigkeit des Bebauungsplans.61 Dieses Problem könnte jedoch dadurch gelöst werden, dass sowohl Herstellung und Unterhaltung der Anlagen einem Erschließungsträger aufgegeben wird, oder die Anlage im B-Plan als Gemeinschaftsanlage festgesetzt wird und die Bauaufsichtsbehörden im Baugenehmigungsverfahren oder bei Bedarf durch bauordnungsrechtliche Anordnungen dann die erforderlichen Regelungen treffen.62



b)



Festsetzungsmöglichkeiten im Bestand Durch die Bauleitplanung wird der Wille der planenden Gemeinde verbindlich geregelt. Dies schließt aus, dass zu einer bereits bestehenden Nutzungsart eines Plangebiets eine neue, andere tritt. Zulässig sind nur die festgeschriebenen Nutzungen. Eine zusätzliche



60 61



BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9.00 – (a.a.O.). BVerwG, Buchholz 406.11 § 6 BauGB Nr. 7 = NVwZ-RR 1998, S. 162 m.w.N.; Eine Planung, deren Umsetzung objektiv vor nicht überwindbaren Hindernissen steht, verfehlt ihren gestaltenden Auftrag, BVerwGE107, S. 1 (16).



62



BVerwG, Urt. v. 30. August 2001 – 4 CN 9.00 – (a.a.O.).
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Belegung setzt eine Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans voraus, welche wiederum die Hürde der Erforderlichkeit nehmen muss (§ 1 Abs. 3 S. 1 BauGB). Hierin liegt eine vergleichsweise strikte Bindung für die Gemeinde sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts, wann und damit letztlich auch ob sie einen Bauleitplan aufstellt („sobald“), und wo und in welchem Umfang sie dies tut („soweit“). Das bedeutet auch, dass die Vorschrift sowohl ein Verbot enthält, von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung gar nicht geforderte Bauleitpläne aufzustellen, als auch das Gebot, Bauleitplanung dann zu betreiben, wenn dies von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung verlangt wird.63 Diese Erforderlichkeit kann für nachträgliche Überflutungsvorsorge unter Berücksichtigung des Klimawandels als hinreichend gewichtiger städtebaulicher Allgemeinbelang gegeben sein. Soweit die Grundzüge der Planung nicht berührt oder durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet nach § 34 BauGB der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert wird, kann dies im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB erfolgen. Ansonsten verläuft ein Änderungsverfahren grundsätzlich genau wie ein Aufstellungsverfahren. Auf diese Weise kann auch im Bestand anstelle einer Neudimensionierung der vorhandenen Niederschlagswasserentsorgung eine „Nachrüstung“ über Versickerungsflächen erfolgen. Die Umsetzung muss dann allerdings über die Abwasserbeseitigungssatzung und entsprechendes Ordnungsrecht geschehen.64



63 64



Dirnberger in: Beck'scher Online-Kommentar BauGB 2014, § 1, Rn. 32. Als Beispiel kann hier die Satzung über die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers in der Gemeinde Hoppegarten (beschlossen am 11.02.2014) dienen: http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/rechtsgrundlagen/1397200479niederschlagswassersatzung.pdf



(abgerufen



am



06.10.2014).
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c)



Festsetzungskombinationen/-überlagerungen Das gemeindliche Rechtssetzungsbefugnis im Städtebaurecht wird dadurch begrenzt, dass § 9 Abs. 1 BauGB einen abschließenden Katalog für Festsetzungen enthält. Dieser wird durch die Vorschriften der BauNVO über die Baugebietstypen ergänzt bzw. konkretisiert. Die Gemeinde hat weder ein „Festsetzungserfindungsrecht“, 65 noch ein „Typenerfindungrecht“66. Findet sich also in § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO keine Rechtsgrundlage für die geplante Festsetzung, ist diese unzulässig.67 Allerdings erlaubt das BauGB Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Abs. 1 BauGB frei miteinander zu kombinieren.68 So sind auch Überlagerung von Festsetzungen für einzelne Grundstücke nach mehreren in § 9 Abs. 1 BauGB aufgeführten Festsetzungsbefugnissen zulässig,69 soweit hierdurch keine neuen Festsetzungtypen entstehen, zwischen den Festsetzungsinhalten kein Widerspruch entsteht und eine Perplexität der Regelungsinhalte ausgeschlossen ist.70 Mehrere Festsetzungen sind bauplanungsrechtlich nicht stärker miteinander verbunden oder verknüpft, als dass jede dieser Festsetzungen für sich genommen mit dem für sie maßgeblichen Festsetzungsinhalt eingehalten werden muss. Weitergehende Ziele kann der Plangeber mit dem (bloßen) Mittel der Festsetzungskombination nicht erreichen.71 Zu unterscheiden sind dabei selbständige und unselbständige Festsetzungen. Selbständige Festsetzungen, wie solche zur Art der baulichen Nutzung, können sich nicht überlagern, weil sie die Nutzungsqualität für die jeweilige Grundstücksfläche für sich allein und ab-



65 66



BVerwG, Urt. v. 11. Februar 1993 – 4 C 18/91 –, NJW 1993, 2695 („Weilheimer Modell“). BVerwG, Urt. v. 16. September 1993 – 4 C 28/91 –, BVerwGE 94, 151 = Buchholz 406.19 Nachbarschutz Nr. 118 = NJW 1994, S. 1546 = DVBl 1994, S. 284, Vgl. Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl., Rn. 649.



67



Spannowsky, in: Beck'scher Online-Kommentar BauGB 2014, § 9, vor Rn. 1. m.V.a. u.a. BVerwG, Beschl. v. 12.Dezember 1990 – 4 NB 13/90 – , NVwZ-RR 1991, S. 455; BVerwG, Urt. v. 03. Februar 1984 – 4 C 25/82 – , NJW 1984, S. 1771.



68 69 70 71



Spannowsky, in: Beck'scher Online-Kommentar BauGB 2014, § 9, vor Rn. 1. BVerwG, Beschl. v. 02. April 2008 – 4 BN 6.08 –, ZfBR 2008, S. 592.



Spannowsky, in: Beck'scher Online-Kommentar BauGB 2014, § 9, vor Rn. 1. BVerwG, Beschl. v. 31. Januar 1995 – 4 NB 48.93 – ZfBR 1995, S. 143 („Meerbusch“).
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schließend regeln. Unselbständige Festsetzungen regeln die Bedingungen bzw. gestalten die Ausführung der Art der Nutzung aus. Als unselbständige Festsetzungen können sie sich überlagern und sind neben einer selbständigen Festsetzung zulässig. So kann die Festsetzung von Grünflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB kombiniert oder überlagernd mit anderen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 getroffen werden,72 wie z.B. mittels einer Anpflanzfestsetzung, die neben die Festsetzung einer Versickerungsfläche tritt, die zugleich als private Grünfläche festgesetzt ist.73 Wenn wasserrechtlich die Vorsorgepflicht auch für urbane Sturzfluten gelten würde, könnte planungsrechtlich auch an die Einführung weiterer Signaturen (z. B. Umrandungssignatur für die Festlegung von Straßen, Grünflächen und Stellplatzanlagen als Vorsorgeflächen für Überflutungen) gedacht werden.



d)



Notwasserwege Um im Falle von Starkregen einen schadlosen Wasserabfluss zu gewährleisten, bieten sich auch entsprechend der fachlichen Untersuchungen in diesem Projekt Notwasserwege an. Deren flächenbezogene Festsetzung ist nach § 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB möglich. Indes ergeben sich auch hier Vollzugsprobleme dergestalt, dass diese Notwasserwege auch das benötigte Gefälle aufweisen, von Bewuchs freigehalten werden, etc. Soweit der Wasserweg den Interessen des Eigentümers dient, kann seine ordnungsgemäße Unterhaltung in der gemeindlichen Abwasserbeseitigungssatzung als Pflicht des Eigentümers festgelegt werden. Bei einer entsprechenden Inanspruchnahme privater Eigentümer für andere oder für öffentliche Flächen ist entweder eine zivilrechtliche Sicherung der Flächen für den genannten Zweck gegen Entschädigung anzubieten und ggf. im Wege der „Enteignung“ durchzusetzen oder die Satzung muss entsprechende Regelungen (ebenfalls mit Entschädigungsansprüchen) enthalten.



72 73



BVerwG, Beschl. v. 02. April 2008 – 4 BN 6.08 –, ZfBR 2008, S. 592. Spannowsky, in: Beck'scher Online-Kommentar BauGB 2014, § 9, vor Rn. 1.



\\S15SRV111\Daten\11projekt\B\14-517-__\14517__010.docx



24 von 32



5.



Rückhaltung/Speicherung von Niederschlagswasser a)



Rechtliche Einordnung – Abgrenzung Gewässerbegriff Für die planungsrechtliche Festsetzung in Bebauungsplänen kann auf die Ausführungen zu Regenmulden und Rigolen [s.o. lit. a) und lit b)] verwiesen werden. Problematisch und praktisch relevant ist die Frage, ob Sammlungen und Ableitung von Niederschlagwasser als Abwasserbeseitigungsanlagen ggf. sogar Gewässer darstellen.74 Zum einen muss geklärt werden, ob schon das Abfließen von z.T. großen Wassermengen an sich („urbane Sturzfluten“) ein Gewässer darstellt. Hierbei geht es darum, ob so auch eine Straße und die Einfassung dieser Fluten in Häuserfluchten ein Gewässerbett darstellt. Zum anderen bleibt zu klären, ob die Schwelle zu einem Gewässer auch bei der Niederschlagswasserrückhaltung oder dessen (bspw. bei der durch Rigolen etc. gesteuerten) Versickerung überschritten wird. Zunächst sind jedoch die Tatbestandsmerkmale für das Vorliegen eines Gewässers zu analysieren. Für die Qualifikation als (hier einschlägiges, oberirdisches) Gewässer kommt es im Ergebnis maßgeblich auf zwei Tatbestandsmerkmale an. Zum einen liegt nach der Begriffsbestimmung gem. § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WHG als „wasserrechtlicher Grundsatz“75 ein oberirdisches Gewässer nur dann vor, wenn Wasser ständig oder zeitweilig in einem Gewässerbett fließt oder steht. Zum anderen setzt der Gewässerbegriff im Sinne des Wasserhaushaltsrechts voraus, dass eine Verbindung zum natürlichen Wasserkreislauf besteht. Das zeitliche Merkmal („ständig oder zeitweise“) verlangt zwar eine gewisse Dauer. Diese ist nach herrschender Ansicht in der Literatur und der Rechtsprechung aber gegeben, wenn sich das Wasser nicht nur bei außergewöhnlichen Wetterereignissen ansammelt sondern bei von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Verhältnissen, gegebenenfalls



74



In NRW wurde dies z.B. dahingehend konkretisiert, dass „Anlagen zur Ableitung von Abwasser und gesammeltem Niederschlagswasser sowie zur Straßenentwässerung gewidmete Seitengräben (Straßenseitengräben)“ gem. § 3 WGNRW vom Gewässerbegriff ausgenommen wurden.



75



Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 14 m.V.a. u.a. BGH ZfW 1999, S. 97.
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auch nur unregelmäßig vorhanden ist.76 Dies umfasst vor allem die besonderen Wetterlagen in denen das Wasser anfällt (zum Beispiel bei Starkregen, Schneeschmelze) oder ausbleibt. Auch bei Trockenperioden, zu denen ein Gewässer längere Zeit wasserlos ist, verliert es nicht die Gewässereigenschaft.77 Sammelt sich nicht nur gelegentlich Wasser in einem Gewässerbett an, ist in der Regel davon auszugehen, dass ein Gewässer vorliegt. Hierzu zählen somit keine vorübergehenden Wasseransammlungen zu einem Gewässer, die nur einmal erfolgen oder seltener als z. B. einmal im Jahr auf außergewöhnliche Naturereignisse zurückzuführen sind. Überflutungen im urbanen Raum aufgrund von Starkregenereignissen ließen sich zwar als zeitweise fließende bzw. stehende Wassermassen qualifizieren, doch erfolgt das Tatbestandsmerkmal des Stehens bzw. des Fließens nicht in einem Gewässerbett. Ein solches liegt in einer in der Natur äußerlich wahrnehmbaren Vertiefung der Erdoberfläche, die als solche eindeutig vom übrigen Erdreich abgegrenzt ist und schon nach dem äußeren Erscheinungsbild ausschließlich oder im Wesentlichen dazu dient, Wasser zu sammeln oder fortzuleiten.78 Hieran scheitert es für ein zwischen Bebauung und auf befestigten Wegen und Straßen abfließendes Wasser – unabhängig von der Häufigkeit des Auftretens. Für die Qualifizierung als Gewässer muss die Wasseransammlung in den natürlichen Wasserkreislauf eingebunden sein und damit Verbindung zu Ökologie und Teilhabe an den Gewässerfunktionen haben. Diese Teilhabe ist gegeben, wenn natürliche Prozesse wie zum Beispiel Verdunstung, Versickerung, Auffangen von Regenwasser oder Aufsteigen des Grundwassers stattfinden. Einschränkungen dieser Gewässerfunktionen heben dabei nicht die Gewässereigenschaft auf. Es kommt darauf an, ob die natürliche Gewässerfunktion 76



Berendes, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 3 Rn. 6; Knopp, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, § 1 WHG a. F., Rn. 7; Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 14-16; Drost, WHG, § 3, Rn. 16.



77



Berendes, in: Berendes/Frenz/Müggenborg, WHG 2011, § 3 Rn. 6; Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 14f.



78



Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 11 m.V.a. BVerwGE 49, 296f.; VGH Mannheim ZfW 1994, S. 484; VGH München NuR 1999, S. 585f.; OVG Hamburg ZfW 1993,S. 115; OVG Münster ZfW 1992, S. 458 und ZfW 2011, S. 105; OVG Saarlouis NuR 2010, S. 595.
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noch dominiert oder aufgrund des Umfangs oder der Art der Einschränkung überwiegend verloren gegangen ist.79 Vom wasserrechtlichen Gewässerbegriff ausgenommen ist damit das Wasser, das dem natürlichen Wasserkreislauf entzogen ist. Dies betrifft die Fälle, in denen die Gewässereigenschaft aufgrund der Einbeziehung in einen industriellen Produktionskreislauf weitgehend verdrängt oder ersetzt ist und Wasser beispielsweise in technischen Anlagen, wie der Kanalisationen bzw. in Rohren etc. gefasst wird. Charakteristisch für solche Anlagen ist, dass das in ihnen gefasste Wasser nicht mit dem übrigen Wasserhaushalt bestehend aus Grundwasser und Oberflächengewässern unmittelbar in Verbindung steht. Die Gewässereigenschaft verliert eine Wasseransammlung, wie beispielsweise in einer Regenrückhaltung, nicht schon dadurch ein, dass die Gewässerfunktion durch Eingriffe oder technische Anlagen optimiert wird. Wird Niederschlagswasser in einem nach unten hin abgedichteten Rückhaltebecken gesammelt, kann dieses nach geltendem Recht ein Gewässer darstellen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Verdunstung über die Oberfläche angestrebt wird und auch der Überlauf der Rückhaltung wiederum der Versickerung zugeführt werden soll, also auch eine Einbindung in den Wasserkreislauf zwar begrenzt, aber dennoch vorgesehen ist. Diese „Doppelnatur“ (Gewässer und Abwasseranlage) ist regelungstechnisch verfehlt und führt zu einer großen Zahl von aufwendigen Verfahren und Vorkehrungen. Hier wäre eine Bereinigung durch den Gesetzgeber angebracht. Wird Wasser einer geordneten und optimierten Versickerung beispielsweise durch eine Rigole zugeführt, handelt es sich zwar um eine Vertiefung der Erdoberfläche, die dazu dient Wasser zu sammeln. Aufgrund der bautechnischen Ausführung steht dieses Wasser jedoch nicht zeitweise in einer vom Erdreich abzugrenzenden Vertie-



79



BVerwG, Urt. v. 15 Juni 2005 – 9 C 8/04 –, NVwZ-RR 2005, S. 739 (740).
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fung, sondern versickert umgehend, so dass eine Gewässereigenschaft für Rigolen zu verneinen ist.



b)



Rechtliche Folgen der Abgrenzung Nach wohl herrschender, aber nicht unkritisch aufgenommener Ansicht, schließen der Begriff einer Abwasseranlage und der Gewässerbegriff einander nicht zwingend aus.80 Andererseits scheidet ein Gewässer aus dem natürlichen Wasserkreislauf, wenn es in die Kanalisation einbezogen wird und damit Teil des einheitlichen Kanalisationsnetzes darstellt und der Kanalisationssatzung unterfällt.81 Für die Abgrenzung von einem Gewässer und einer Abwasserbeseitigungsanlage, kommt es also darauf an, ob natürliche Gewässerfunktionen noch vorhanden sind bzw. ob diese sogar den Zweck der Anlage dominieren (s.o.).82 Über die Rückhaltung von Niederschlagswasser wird in der Regel bezweckt, anfallende Niederschlagsmassen zu fassen, um sie anschließend optimiert zu versickern um somit die (sonstige) öffentliche Abwasserbeseitigungsinfrastruktur der Kanalisation zu entlasten. Dies spielt auch gerade bei Starkregenfällen eine Rolle, bei denen die Kanalisation beispielsweise aufgrund der Volumina des Niederschlagswassers eine Beseitigung im notwendigen Maße nicht zu gewährleisten vermag. In der Regel sind Niederschlagswasserrückhaltebecken als Maßnahmen der Überflutungsvorsorge auf die natürlichen Gewässerfunktionen ausgerichtet und gehen in der Funktionalität über eine reine Abwasserbeseitigungsanlage hinaus. Indizien sind hierbei gerade die sonstige Ausgestaltung, wie beispielsweise die landschaftliche Einpassung und der sonstigen Nutzungsmöglichkeiten.83 Dies hat die Folge, dass die Wasserrückhaltung zwei Naturen bzw. zwei Funktionen hat, nämlich die Abwasserbeseitigung und die natürliche Gewässerfunktion.



80



Siehe zur Zwei-Naturen- oder Zwei-Funktionen-Theorie: OVG Münster, Beschl.v. 6. Juli 2012 – 9 A 980/11 – juris Rn. 5; VGH Hessen, Urt. v. 18 Mai 1995 – 5 UE 1815/92 – NVwZ-RR 1996, 598 (599); VGH München, Urt. V. 6. März 1991, NVwZ-RR 1992, S. 805; Fassbender, in: Landmann/Rohmer § 2 WHG, Rn. 3; a.A. Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 30, m.w.N.
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Czychowski/Reinhardt, WHG 2014, § 3, Rn. 30 m.w.N. BVerwG, Urt. v. 15 Juni 2005 – 9 C 8/04 –, NVwZ-RR 2005, S. 739 (740). Vgl. VG Berlin, Beschl. v. 28. Februar 2014, – VG 19 L 334.13 – , S. 22 f.
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Eine Niederschlagswasserbeseitigung kann damit sowohl Abwasseranlage und im Einzelfall zugleich ein Gewässer darstellen und damit zwei unterschiedlichen Rechtsregimen unterfallen.84 Sobald also nicht nur sofort eine Versickerung herbeigeführt werden soll, wie dies bei einer Rigole der Fall ist, sondern zunächst auch eine, wenngleich auch künstliche so doch teich- bzw. seeähnliche Rückhaltung erfolgt, wird i.d.R. die Gewässereigenschaft zu bejahen sein. Dies gilt zumindest dann, wenn mit der Wasseransammlung im statistischen Durchschnitt nicht weniger oft als einmal jährlich zu rechnen ist. Die Abgrenzung ist von großer Praxisrelevanz85, da gegebenenfalls unterschiedliche Zulassungsverfahren und die sich hierbei stellenden Verfahrensfragen für die Anlage zu berücksichtigen und abzuarbeiten sind. Soweit es sich nicht nur um ein für einen begrenzten Zeitraum entstehendes Gewässer handelt, das den Wasserhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt, ist die Errichtung eines Niederschlagwasserrückhaltebecken als Herstellung eines Gewässers als Gewässerausbau nach § 67 Abs. 2 WHG zu qualifizieren und damit gem. § 68 planfeststellungs-, bzw. plangenehmigungspflichtig. Je nach Größe der Rückhaltung könnte sogar eine UVP-Pflicht bestehen. Dies wäre z.B. der Fall wenn das Wasserbecken als sonstige Anlage zur Zurückhaltung oder dauerhaften Speicherung von Wasser zu qualifizieren ist (Nr. 13. 6. 2. Der Anlage 1 UVPG), bzw. ein „künstlicher Wasserspeicher mit einem Volumen von mehr als 5000 Kubikmetern und weniger als zwei Millionen Kubikmetern Wasser“ vorliegt (Nr. 19. 9.3 der Anlage 1 UVPG). Werden diese Voraussetzungen nicht erreicht, kann die Rückhaltefläche in einer öffentlichen Grünanlage ohne förmliche Verfahren vorgesehen werden und auf privaten Flächen mit Zustimmung des Eigentümers.



84



Vgl. BVerwG, Beschl. v. 28. April 2008 – 7 B 16/08 – juris Rn. 6f.; Zur Rechtslage, dass seine Sache oder ein Vorhaben gleichzeitig mehreren Rechtsregimen unterfallen kann: VGH München, Urt. v. 6. März 1991 – 4 B 89.2498 – .
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Besonderheiten sind zu beachten, wenn die Rückhaltefläche eine öffentliche Straße ist. Erfolgt die geplante Wasseransammlung so selten, dass nicht zugleich ein Gewässerbett vorliegt, kann die Straße baulich für diesen Zweck ohne weitere förmliche Verfahren hergerichtet werden.



III.



Finanzierung Zu klären ist, wie Maßnahmen der Überflutungsvorsorge finanziert werden können. Als Teil des Aufgabenbereichs der Abwasserbeseitigung trägt die Gemeinde als Pflichtige die Kostenlast. Refinanziert wird dies durch die Abwassergebühren. Darüber hinaus bleibt zu berücksichtigen, dass durch die gesplittete oder auch gespaltene Abwassergebühr (GAG), also der getrennten Erhebung von Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser bereits eine „Versiegelungsabgabe“ zu entrichten ist. Im Rahmen der Finanzierung von Überflutungsvorsorgemaßnahmen kommt es wieder auf den Bemessungsrahmen der Abwasserbeseitigung an, denn je größer dimensioniert die Anlagen ausfallen, desto höher die Kosten. Hieraus ergeben sich wiederum politische Probleme mit Blick auf Haushaltsfragen, den Anliegerschutz und die Gebührentransparenz. Deshalb ist es zulässig, auch andere, weniger aufwendige Maßnahmen der Vorsorge durchzuführen. Soweit dabei „Verursacher“ bauliche Maßnahmen der öffentlichen Erschließung sind, sind auch die Vorsorgekosten der Erschließung zuzuordnen. Sie sind in dem Umfang „erforderlich“, wie ohne sie entweder höhere Kosten an anderer Stelle oder wesentlich größere Gefahrenpotentiale entstehen würden.



IV.



Verantwortlichkeit Für Maßnahmen der Überflutungsvorsorge bleibt zu klären, wer nach Errichtung für den Unterhalt und die Verkehrssicherung verantwortlich ist. Dies ist derjenige, der für den jeweiligen Hauptzweck der Fläche verkehrssicherungspflichtig ist. Soweit durch den Vorsorgezweck zusätzliche Risiken entstehen können, ist hierauf hinzuweisen, wenn diese nicht bereits aus der baulichen Beschaffenheit erkennbar sind.
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C.



Fazit und Ausblick Die rechtliche Analyse hat gezeigt, dass sowohl ein umfangreicher Anforderungsrahmen und auch Instrumente für die Niederschlagswasserbeseitigung bestehen. Auf außergewöhnliche Starkregenereignisse ist dieser Rechtsrahmen allerdings unzureichend ausgerichtet. Selbst wenn die Bemessung der Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgt, kann es so zu Überschwemmungen kommen. Zudem besteht keine Pflicht, auch außergewöhnliche Starkregenereignisse in die Planung zu integrieren, andererseits können bei Fehldimensionierung Haftungsansprüche gegen die Kommunen geltend gemacht werden. Wir empfehlen deshalb zukünftig auch die Überflutung von Abwassersystemen in den Regelungsbereich für Hochwasserrisiken einzubeziehen und dadurch auch insoweit Vorsorgeplanungen verbindlich zu machen. Für ein differenziertes System aus verschiedenen Instrumenten, die auch der Überflutungsvorsorge dienen, ermöglicht das geltende Bauplanungrecht eine Vielzahl an Festsetzungsmöglichkeiten. Dies betrifft sowohl öffentliche als auch private Flächen. Insbesondere können mit Blick auf die in diesem Forschungsprojekt erarbeiteten Handlungsempfehlungen auch Festsetzungen kombiniert und überlagert werden. Im Bestand, also bei bestehender Überplanung der Grundstücke, ist es allerdings schwieriger Instrumente zu integrieren. Neue Nutzungszuweisungen bedürften insbesondere der Änderung der Bauleitplanung. Zudem bestehen Konflikte zwischen der Innenentwicklung und Nachverdichtung zu dem Ziel, Flächen freizuhalten. Als Defizit wurde auch das Problem der Vollziehbarkeit von Instrumenten herausgearbeitet. Nur weil eine Festsetzung von Maßnahmen im Bebauungsplan erfolgte, heißt dies nicht sogleich, dass diese auch umgesetzt wird. Die baurechtlichen Instrumente zum Bodenschutz – insbesondere das Gebot des sparsamen Umgangs mit Boden, die Begrenzung der Bodenversiegelung und die Entsiegelung – verfügen nur über ein begrenztes Wirkungspotenzial. Sie haben eher Appellcharakter als praktische Wirkung bei der Abwägung unterschiedlicher Belange. Auch in der Rechtsprechung führt die Bodenschutzklausel bisher ein Schattendasein und liefert über den allgemeinen Programmsatz hinaus keinen juristischen Ertrag.86 Problematisch – gerade für ambitionierte und Vorhaben der Überflutungsvorsorge – ist die Rechtslage, dass Regenrückhaltebecken mitunter die Schwelle zum Gewässer
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Stüer, Städtebaurechtsnovelle 2012, DVBl. 2012, S. 1017 (1018).
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überschreiten, mit der Folge von verschärften Zulassungsanforderungen. Hier sollte der Gesetzgeber klarere Regelungen schaffen, um die Anforderungen nicht zu überspitzen.
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